
 

 

 

 

Förderkriterien JES! Aufbau von 

Beteiligungsstrukturen im Landkreis Alzey 

Worms 
Fördersumme gesamt für 
das Jahr 2025 

10.000,00 € 

Antrag muss gestellt 
werden bis  

31.08.2025 

Projekte müssen 
abgeschlossen sein bis 

31.12.2025* 

Förderquote Max. 90 % des Defizits 

Max. Förderhöhe 5.000,00 € 

Zielsetzung • Aufbau von (nachhaltigen) Strukturen der Beteiligung von 
Jugendlichen auf kommunaler politischer Ebene 

• Befähigung und Unterstützung der jungen Menschen zur 
Teilhabe in der Gesellschaft  

• Gewährleistung autonomer Gestaltungsräume  

• Gewährleistung der Mitbestimmung an gesellschaftlichen 
Gestaltungs- und Entscheidungsprozessen – Stärkung der 
Partizipation und damit des demokratischen 
Gemeinwesensgemäß §16c GemO  

Förderkriterien • Umsetzung des §72a SGB VIII 

• Konkreter Einbezug junger Menschen auf Gemeinde- oder 
Verbandsgemeindeebene; Einbindung der Lokalpolitik 

• Es können keine Förderanträge politischer Gruppierungen 
oder für politische Veranstaltungen bezuschusst werden 

Was ist förderfähig? Ehrenamtspauschalen; zusätzlich geschaffene Personalkapazitäten; 
Honorarkosten; Sachkosten 

 Personalkosten: Gefördert werden im Hinblick auf die notwendigen 
personellen Ressourcen Fachpersonalkosten einer geeigneten 
Fachkraft 



 

 

Honorarkosten: Auf das Vorhaben bezogene notwendige und 
angemessene Honorarausgaben. 
Sachkosten: Sachkosten, die zur Umsetzung des Projekts notwendig 
sind, u.a. Umsetzung von Vorhaben mit Jugendlichen, z.B. 
Materialkosten (allerdings keine Technik etc.), Raumkosten.  
(nichts was abschreibungspflichtig ist) 

Wer ist antragsberechtigt? Kommunen 
Jugendliche in Verbindung mit Kommunalpolitik 
Zusätzlich können Akteure der Jugendarbeit und Vereine einbezogen 
werden; Tandems mit Jugendlichen werden bevorzugt. 

Antragsformular Bei Kreisjugendpflege zu erfragen 

Zu senden an Kreisjugendpflege 
z.H. Annalena Zimmermann 
Kreisverwaltung Alzey-Worms 
Jugend und Familie 
An der Hexenbleiche 36, 55232 Alzey 
Telefon +49 (6731) 408-5011 
Email: Zimmermann.Annalena@Alzey-Worms.de 

Hinweise zu 
Dokumentation, 
Nachweise und Pflicht 
Öffentlichkeitsarbeit 

Der Endabrechnung ist ein Abschlussbericht über den Verlauf und 
die Teilnehmerzahl (auch Zeitungsbericht, Flugblätter, Plakate etc.) 
beizufügen. 
Der Zuwendungsempfänger verpflichtet sich, bei Veröffentlichungen 
zu den angebotenen Projekten auf die Förderung des Landes sowie 
des Landkreises Alzey-Worms hinzuweisen. 

*Sonstiges Projekte, die über einen längeren Zeitraum stattfinden, werden 
bevorzugt und können mit weiteren Fördermitteln 2026 unterstützt 
werden, im Sinne des Aufbaus nachhaltiger Strukturen. 

 


